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TARIFLISTE 2011 (gültig ab 1. Juli 2011) 
 

Massgebendes Monats-    
einkommen

Elternbeitrag 
Tageseltern 
pro Stunde

Massgebendes Monats-    
einkommen

Elternbeitrag 
Tageseltern 
pro Stunde

3'600 2.20 7'100.00 7.20
3'700 2.20 7'200.00 7.40
3'800 2.20 7'300.00 7.60
3'900 2.20 7'400.00 7.80
4'000 2.20 7'500.00 8.00
4'100 2.20 7'600.00 8.20
4'200 2.20 7'700.00 8.40
4'300 2.20 7'800.00 8.60
4'400 2.20 7'900.00 8.80
4'500 2.20 8'000.00 9.00
4'600 2.20 8'100.00 9.20
4'700 2.40 8'200.00 9.40
4'800 2.60 8'300.00 9.60
4'900 2.80 8'400.00 9.80
5'000 3.00 8'500.00 10.00
5'100 3.20 8'600.00 10.20
5'200 3.40 8'700.00 10.40
5'300 3.60 8'800.00 10.60
5'400 3.80 8'900.00 10.80
5'500 4.00 9'000.00 11.00
5'600 4.20 9'100.00 11.20
5'700 4.40 9'200.00 11.40
5'800 4.60 9'300.00 11.60
5'900 4.80 9'400.00 11.80
6'000 5.00 9'500.00 12.00
6'100 5.20 9'600.00 12.20
6'200 5.40 9'700.00 12.40
6'300 5.60 9'800.00 12.60
6'400 5.80 9'900.00 12.80
6'500 6.00 10'000.00 13.00
6'600 6.20 10'100.00 13.20
6'700 6.40 10'200.00 13.40
6'800 6.60 10'300.00 13.60
6'900 6.80 10'400.00 13.80
7'000 7.00 10'500.00 14.00
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Alter Frühstück Mittag- 
essen 

Abend- 
essen 

Znüni o. 
Zvieri 

Uebernachtung 
20.00 – 06.00 h 

Säuglinge: Nahrung und Windeln werden mitgebracht                   30.00 
bis und mit  4 Jahre 1.00 5.00 3.00 1.00 30.00 
5 bis und mit  8 Jahre 2.00 6.00 4.00 1.50 30.00 
9 bis und mit 11 Jahre 2.00 7.00 5.00 2.00 30.00 
ab 12 Jahre 3.00 8.00 6.00 2.00 30.00 

 
Das Massgebende Monatseinkommen wird wie folgt berechnet: 
 
a) Bei verheirateten, in eingetragener Partnerschaft, sowie im Konkubinat  lebenden Personen:  
Bruttolohn (inkl. 13. Mt.) beider Personen, plus Kinder- und Familienzulagen,  Zusatzeinkommen*, 
 
b) Bei Alleinerziehenden: Bruttolohn (inkl. 13.Mt.), plus Kinderzulagen, vormundschaftlich genehmigte 
oder gerichtlich verfügte Unterhaltsbeiträge, Zusatzeinkommen*, 
 
c) Bei Selbständigerwerbenden: steuerbares Einkommen plus 20%, im Minimum Fr. 60‘000.- anrechen- 
bares Einkommen pro Jahr, 
 
* Als Zusatzeinkommen gelten ALV, AHV, IV, KTG, SUVA, Alimente, Unterstützungsgelder (aus Sozial- 
Versicherungen, Sozialhilfebehörde, Stipendien)          
 
abzüglich: 
a) 14%  vom Bruttojahreseinkommen 
b) vormundschaftlich genehmigte oder gerichtlich verfügte Unterhaltsbeiträge an Kinder in fremder 
Obhut sowie an geschiedene oder getrennte Ehegatten 
 
Geschwisterrabatt 
Für das Kind mit der längsten Präsenzzeit ist 100% zu bezahlen. Für jedes weitere Kind 75%. 
  
Absenzen  
Kindergarten und Schulzeit werden nicht berechnet. Unentschuldigte Absenzen gehen zu Lasten 
der abgebenden Eltern. Sie werden zum Höchsttarif berechnet. 
 
Allgemeines: 
Der Vorstand untersteht der Schweigepflicht. Angaben über Ihr Einkommen werden ggf. durch 
die Gemeindeverwaltung überprüft. 
 
Massgebend für die Berechnung der Tarife ist die „Verordnung über die Elternbeiträge für die 
Familienergänzende Kinderbetreuung“ (siehe auch unter: www.tageseltern-aesch.ch) 
 
Kein Anspruch auf Gemeindebeiträge besteht:  
Bei Eltern, die nicht in Aesch oder Duggingen wohnen. Wenn die Betreuungsperson mit den 
Eltern verwandt, verschwägert ist, in eingetragener Partnerschaft oder im Konkubinat lebt. 


